
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/6/16 10Os78/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1967

Norm

USchG 1960 §1 Abs2

Rechtssatz

Wenn das Urteil nur angibt, seit wann und nicht auch bis wann die Verletzung der Unterhaltsp icht erfolgte, so ist dies

unwesentlich, weil der Endtermin aus dem Datum der Anklageschrift erschlossen werden kann.

Entscheidungstexte

10 Os 78/67
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